
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Allgemeine Preise der Ersatzversorgung Strom für Gewerbekunden* 

 

*Gemäß § 1 StromGVV können im Rahmen der Grundversorgung nur Haushaltskunden gem. § 3 Nr. 22 Energiewirtschaftsgesetz versorgt werden. 

Hierunter fallen auch Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 10.000 kWh. Bei einem höheren Jahresverbrauch gelten die Preise der 

Ersatzversorgung.  

                                                 Allgemeine Preise der Ersatzversorgung Strom Gewerbe (bis 10.000 kWh/ Jahr) 

  bis 534 kWh ab 535 kWh Tag & Nacht 

  ct/kWh Euro/Jahr ct/kWh Euro/Jahr HT 

ct/kWh 

NT 

ct/kWh 

Euro/Jahr 

Verbrauchsunabhängiger 

Grundpreis pro Jahr1 
 70,90  143,90   193,90 

Grundpreis pro Monat1  5,91  11,99   16,16 

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh 51,15  37,49  37,49 33,18  
 

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen 

In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: 
Verbrauchsunabhängiger 

Grundpreis pro Jahr 
 59,58  120,92   162,94 

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh 42,98  31,50  31,50 27,88  

In den Netto-Endpreis fließen ein ct/kWh Euro/Jahr ct/kWh Euro/Jahr ct/kWh ct/kWh Euro/Jahr 

Stromsteuer 2,050  2,050  2,050 2,050  

Konzessionsabgabe 

(Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 
1,590  1,590  1,590 0,610  

Aufschlag nach Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetz 
0,275  0,275  0,275 0,275  

Umlage nach §19 Abs.2 der 

Stromnetzentgeltverordnung 
0,403  0,403  0,403 0,403  

Umlage nach §17f Abs.5 des 

Energiewirtschaftsgesetzes 
0,656  0,656  0,656 0,656  

Summe Steuern, Umlagen, 

Abgaben und Aufschläge2 
4,974  4,974  4,974 3,994  

 

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: 
Netzentgelt pro verbrauchter kWh 5,840  5,840  5,840 5,840  

Verbrauchsunabhängiger Grund- 

und Abrechnungspreis Netz 
 60,00  60,00   60,00 

Messstellenbetrieb (wenn vom 

Netzbetreiber durchgeführt) 
 15,80  15,80   26,00 

Summe regulatorischer 

Preisbestandteile3 
5,840 75,80 5,840 75,80 5,840 5,840 86,00 

 

Summe der staatlichen und 

regulatorischen Preisbestandteile 
10,814 75,80 10,814 75,80 10,814 9,834 86,00 

 

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): 

am verbrauchsunabhängigen 

Grundpreis pro Jahr (Euro/Jahr) 
 -16,22  45,12   76,94 

am Arbeitspreis pro verbrauchte 

kWh (ct/kWh) 
32,166  20,686  20,686 18,046  

 

 

1Die angegebenen Grundpreise gelten nur für Lieferstellen mit einer konventionellen oder modernen Messeinrichtung. Andernfalls 

gelten die Grundpreise gemäß dem beiliegenden Preisblatt „Preisblatt für Lieferstellen mit intelligentem Messsystem oder 

separatem Messstellenvertrag im Netzgebiet der Stadtwerke Speyer GmbH“. 
2Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform 

der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. 
3Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite des Netzbetreibers unter www.stadtwerke-speyer.de/netze 

veröffentlicht.  

Stand 01.01.2024 



 

 

 

 

 
 

 

Preisblatt für Lieferstellen mit intelligentem Messsystem oder separatem Messstellenvertrag im Netzgebiet 

der Stadtwerke Speyer GmbH 
 

gültig ab 01. Januar 2024 

Sollte an der Lieferstelle ein intelligentes Messsystem (iMs) verbaut werden oder bereits verbaut sein oder sollte ein Kunde einen separaten 

Messtellenvertrag mit einem Messstellenbetreiber abschließen oder bereits geschlossen haben, gelten die Grundpreise gemäß diesem Preisblatt: 
 

                                                                                   Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 

                                                                                                          In den angegebenen Grundpreisen sind 19% Umsatzsteuer enthalten (Bruttopreise) 

  Grundversorgung 

Gewerbe 

Grundversorgung 

Gewerbe 

Grundversorgung Gewerbe 

Tag & Nacht/ Speicherheizung 

  Euro/Jahr Euro/Jahr Euro/Jahr 

-  ohne Messentgelt (bei Vorliegen eines separaten 

Messstellenvertrages mit einem anderen MSB) 
52,10 125,09 162,96 

- intelligentes Messsystem    

bis 534 kWh 72,10  182,96 

> 534 – 3.000 kWh  145,09 182,96 

> 3.000 – 6.000 kWh  145,09 182,96 

> 6.000 – 10.000 kWh  145,09 182,96 

> 10.000 – 20.000 kWh  175,09 212,96 

> 20.000 – 50.000 kWh  215,09 252,96 

> 50.000 – 100.000 kWh  245,09 282,96 

> 100.000 kWh Entgelt wird individuell ermittelt 
 

Erläuterung zu der Zusammensetzung und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen 

Der verbrauchsunabhängige Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: 

-  ohne Messentgelt (bei Vorliegen eines separaten 

Messstellenvertrages mit einem anderen MSB) 
43,78 105,12 136,94 

- intelligentes Messsystem    

bis 534 kWh 60,59  153,75 

> 534 – 3.000 kWh  121,93 153,75 

> 3.000 – 6.000 kWh  121,93 153,75 

> 6.000 – 10.000 kWh  121,93 153,75 

> 10.000 – 20.000 kWh  147,14 178,96 

> 20.000 – 50.000 kWh  180,75 212,57 

> 50.000 – 100.000 kWh  205,96 237,78 

> 100.000 kWh Entgelt wird individuell ermittelt 

In den Netto-Grundpreis fließen folgende Kosten als Entgelt des Netzbetreibers ein1 

 Euro/Jahr Euro/Jahr Euro/Jahr 

Verbrauchsunabhängiger Grund- und 

Abrechnungspreis Netz 
60,00 60,00 60,00 

Entgelte für den Messstellenbetrieb    

-  ohne Messentgelt (bei Vorliegen eines separaten 

Messstellenvertrages mit einem anderen MSB) 
0,00 0,00 0,00 

- intelligentes Messsystem    

bis 534 kWh 16,81  16,81 

> 534 – 3.000 kWh  16,81 16,81 

> 3.000 – 6.000 kWh  16,81 16,81 

> 6.000 – 10.000 kWh  16,81 16,81 

> 10.000 – 20.000 kWh  42,02 42,02 

> 20.000 – 50.000 kWh  75,63 75,63 

> 50.000 – 100.000 kWh  100,84 100,84 

> 100.000 kWh Entgelt wird individuell ermittelt 

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen 

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr  -16,22 45,12 76,94 
 

Die Einstufung in die jeweilige Jahresverbrauchsgruppe legt der Messstellenbetreiber fest. Das Entgelt für das iMs wird an den Lieferanten gezahlt, 

sofern kein Dritter mit dem Betrieb der Messstelle beauftragt wurde. 
1Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite des Netzbetreibers unter www.stadtwerke-speyer.de/netze veröffentlicht. 

 

 


